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Gz:230901SV  Herzogsdorf am 06.02.2024 

Kennzeichen:  WST1-U-787/126-2023 vom 23.10.2023 

Windenergie Groß Schweinbarth GmbH, Vorhaben „Windpark Groß Schweinbarth“; An-
trag auf Änderungsgenehmigung nach § 18b Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 
2000, UVP-G 2000, Erweiterung um die WKA GSB-04 & GSB-05 – Antrag 16.03.2023 
Vollständigkeitsprüfung FB Lärmschutztechnik; Unterlagennachreichung – Ersuchen um 
Gutachtenserstellung – Revision 1 

 
Revision 1: Auf Grund der in früheren Verfahren ermittelten höheren Immissionen durch 
benachbarten WEA wird eine zusätzliche Betrachtung der Gesamtimmissionen durchge-
führt. Diese Version ersetzt die Version vom 30.12.2023 vollinhaltlich.  

0 Fragebeantwortung 

5.2.1 Rufen die geplante Änderung zusätzliche, über den mit dem Bescheid der NÖ Landesre-

gierung vom 19.Juli 2016, RU4-U-787/033-2016, sowie dem Änderungsbescheid vom 06.März 

2020, WST1-U-787/069-2020, für den Windpark Groß Schweinbarth genehmigte Ausmaß hin-

ausgehende Auswirkungen auf die Umwelt hervor und worin bestehen diese zusätzlichen Aus-

wirkungen konkret? 

Durch die zusätzlichen Anlagen 2 WEA erhöhen sich die Immissionen des Windpark Groß 

Schweinbarth. Durch die zusätzlichen Immissionen allein können die Zielwerte der Check-

liste Schall eingehalten werden. Auch bei einer Gesamtbetrachtung des Windparks mit 

allen 5 WEA können die Zielwerte eingehalten werden. 

  

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 
Gruppe Wirtschaft, Sport und Tourismus  
Abteilung Anlagenrecht 
Landhausplatz 1 
3109 St. Pölten 
 
 

per E-Mail an: post.wst1@noel.gv.at  
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5.2.2 Können diese zusätzlichen Auswirkungen das Leben oder die Gesundheit von Menschen 

oder das Eigentum oder sonstige dingliche Rechte von Nachbarn gefährden? 

 Die Beantwortung dieser Frage obliegt dem Sachverständigen für Umwelthygiene. 

5.2.3 Können diese zusätzlichen Auswirkungen nachhaltige Belastungen auf die Umwelt verur-

sachen, insbesondere den Boden, die Luft, den Pflanzen- oder Tierbestand oder den Zustand 

der Gewässer bleibend schädigen? 

Diese Frage kann durch den SV für Lärmschutztechnik nicht beantwortet werden, da es 

sich um andere Fachbereiche handelt.  

5.2.4 Können diese zusätzlichen Auswirkungen durch geeignete Maßnahmen oder Vorschrei-

bungen (Auflagen, Bedingungen, Befristungen) begrenzt bzw. vermieden werden? 

Auch bei Berücksichtigung der zusätzlichen Auswirkungen in Form von höheren Immissi-

onen können die Zielwerte der Checkliste Schall eingehalten werden. Zur Sicherstellung 

wird ein Auflagenvorschlag zur Überprüfung bzw. Sicherstellung der Emissionen der An-

lagen formuliert. 

5.2.5 Entspricht das eingereichte Änderungsvorhaben dem Stand der Technik und werden ein-

schlägige Richtlinien und Normen eingehalten? 

Das eingereichte Änderungsvorhaben entspricht dem Stand der Technik, einschlägige 

Normen und Richtlinien werden eingehalten. 

5.2.6 Stehen diese zusätzlichen Auswirkungen, unter Einrechnung möglicher Maßnahmenvor-

schreibungen, dem Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfung, die für den mit dem Bescheid 

der NÖ Landesregierung vom 19.Juli 2016, RU4-U-787/033-2016, sowie dem Änderungsbe-

scheid vom 06.März 2020, WST1-U-787/069-2020, Windpark Groß Schweinbarth durchgeführt 

wurde, entgegen? 

Nachdem auch unter Berücksichtigung der zusätzlichen Immissionen die Zielwerte der 

Checkliste Schall eingehalten werden können, stehen die zusätzlichen Auswirkungen dem 

Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfung nicht entgegen. 
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5.2.7 Ist das vorliegende Änderungsvorhaben, allenfalls unter der Vorschreibung von Auflagen, 

Bedingungen und Befristungen aus der jeweiligen fachlichen Sicht genehmigungsfähig? Wenn 

ja, unter Vorschreibung welcher (zusätzlichen) Auflagen, Bedingungen und Befristungen? 

Aus fachlicher Sicht ist das vorliegende Änderungsvorhaben unter der Voraussetzung der 

Einhaltung der angeführten Emissionswerte der WEA genehmigungsfähig. Diesbezüglich 

sind aus fachlicher Sicht die folgenden Auflagen erforderlich. 

Auflagenvorschläge Betriebsphase 
 
Auflage 1: 

Die Windenergieanlage (WEA) GSB04 und GSB05 des gegenständlichen Windparks „Er-

weiterung GSB“ der Type Vestas V162-6.2 MW, dürfen in der Tages-, Abend- und Nacht-

zeit leistungsoptimiert betrieben werden, sofern die projektgemäßen Emissionen einge-

halten bzw. nachstehende LW,A - Werte in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit 

(v10m) nicht überschritten werden.  

Schallleistungspegel Vestas V162-6.2 MW, inkl. TES1), LW,A [dB] in Abhängigkeit v10m 

Windgeschwindigkeit 

v10m [m/s] 
3 4 5 6 7 8 9 10 

LW,A [dB] 94,2 96,6 101,1 104,4 104,8 104,8 104,8 104,8 

1)… TES: Rotorblätter mit Hinterkanten-Zacken (Trailing Edge Serrations) 

Auflage 2: 

Binnen 6 Monaten ab Inbetriebnahme der WEA GSB04 du GSB05 des Windparks „Erwei-

terung GSB“  – und in der Folge auf Anforderung der Behörde – sind die Geräuschemis-

sionen einer Windenergieanlage der Type Vestas V162-6.2 MW des gegenständlichen 

Windparks, im leistungsoptimierten Betrieb gemäß dem Stand der Technik (das ist derzeit 

ÖVE/ÖNORM EN 61400-11:2019 „Windenergieanlagen, Teil 11, Schallmessverfahren“; 

01.06 2019), durch einen befugten Gutachter (akkreditierte Prüfstelle, Ziviltechniker oder 

allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen) messtechnisch über-

prüfen zu lassen. Die Beauftragung hat an einen Gutachter zu erfolgen, welcher nicht 

bereits im Rahmen des Genehmigungsverfahrens tätig war. Es ist der messtechnische / 

rechnerische Nachweis erbringen zu lassen, dass die prognostizierten, betriebskausalen 

Immissionen des gegenständlichen Windparks an den, der Beurteilung zugrunde geleg-

ten, Immissionspunkten eingehalten werden. Der schriftliche Bericht ist der Behörde un-

verzüglich vorzulegen.  
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Alternativ zur vorstehend formulierten messtechnischen Kontrolle binnen sechs Monaten 

ab Inbetriebnahme, kann der Nachweis der Einhaltung der Geräuschemissionen der Type 

Vestas V162-6.2 MW  auch durch Vorlage von Prüfzertifikaten zu baugleichen Windener-

gieanlagen erfolgen. In diesem Fall ist der Nachweis vor Inbetriebnahme der WEA zu 

erbringen, wobei die Geräuschemissionen im leistungsoptimierten Betriebsmodus von zu-

mindest drei baugleichen Windenergieanlagen mit ähnlicher Nabenhöhe (± 10 m), mit 

Standorten in zwei unterschiedlichen anderen Windparks, durch Vorlage von Prüfzertifi-

katen zu belegen sind, welche von akkreditierten Prüfstellen gemäß ÖVE/ÖNORM EN 

61400-11:2019  erstellt wurden. 

Sollten die beantragten Emissionen überschritten werden, so sind entsprechende Schall-

schutzmaßnahmen zu setzen (z. B. schalloptimierter Betrieb der Anlagen) und ist die Ein-

haltung der projektierten Emissionen/Immissionen unverzüglich durch eine akkreditierte 

Prüfstelle, einen Ziviltechniker oder einen allgemein beeideten und gerichtlich zertifizier-

ten Sachverständigen nachweisen zu lassen. Der schriftliche Nachweis ist der Behörde 

unverzüglich vorzulegen. 

1 Befund 

1.1 Sachverhalt 

1.1 Mit Bescheid der NÖ Landesregierung vom 19.Juli 2016, RU4-U-787/033-2016, wurde der 

Windenergie Groß Schweinbarth GmbH die Genehmigung des Vorhabens „Windpark Groß 

Schweinbarth“ bestehend aus drei Windkraftanlagen des Typs Vestas V150 mit je 4,2 MW Nenn-

leistung (GSB-01, 02 und 03) erteilt. 

1.2 Mit Bescheid der NÖ Landesregierung vom 06.März 2020, WST1-U-787/069-2020, wurde der 

Windenergie Groß Schweinbarth GmbH Änderungen zum Vorhaben „Windpark Groß Schwein-

barth“ genehmigt. 

1.3 Mit Schreiben vom 21.Dezember 2022 wurde der NÖ Landesregierung das Fertigstel-

lungsoperat für die drei bislang errichteten Windkraftanlagen vorgelegt und die nachträgliche Ge-

nehmigung geringfügiger Abweichungen (Sicherheitsvorkehrungen bei Eisansatz) gegenüber der 

UVP-Genehmigung sowie der Änderungsgenehmigung beantragt. Hiezu ist zur Zeit das Abnah-

meverfahren gem. § 20 UVP-G 2000 im Laufen. 

1.4 Die Windenergie Groß Schweinbarth GmbH, vertreten durch Sattler & Schanda Rechtsan-

wälte, 1010 Wien, hat mit Schriftsatz vom 16.März 2023 einen Antrag auf Änderung des 
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Bescheides gemäß § 18b UVP-G 2000 gestellt (Erweiterung um die WKA GSB-04 und GSB-05) 

und legte mit Schreiben vom 08.August 2023 die entsprechenden Projektsunterlagen vor.  

Im Rahmen der fachlichen Vollständigkeitsprüfung wurden die folgenden Nachforderungen ge-

stellt: 

1. Der Messbericht der Eurofins NUA Umwelt GmbH & Co. KG, Berichtsnummer 

N190362/01BE vom 12.03.2019 ist der schalltechnischen Untersuchung beizulegen. 

2. Die Abfrage der Einhaltung Kriterien 2 und 3 gemäß Checkliste Schall ist zu ergänzen. 

Bei der Ermittlung der Auswirkungen sind für das Kriterium 1 und 2 nur die zwei geplanten 

Neuanlagen zu berücksichtigen, die bestehenden Anlagen sind allenfalls der Bestandssi-

tuation hinzuzurechnen. Zur Ermittlung des „rechtlichen Bestandes“ können zu den ermit-

telten Trendlinien die betriebskausalen Immissionen von genehmigten, aber noch nicht in 

Betrieb stehenden Windparks durch energetische Summation hinzugerechnet werden. 

Achtung: Bei Hinzurechnung dürfen nur die LA,eq-Werte (ohne +3 dB Sicherheitszuschlag) 

verwendet werden!  Für die Beurteilung des Kriteriums 3 sind alle bestehenden und ge-

planten WEA im Untersuchungsraum zu berücksichtigen. Die Emissionen sind auf Grund-

lage der Genehmigung oder Abnahmemessungen darzustellen. 

Am 23.10.2023 wurden Verbesserungsunterlagen übermittelt. Auf Seite 22 werden die für die 

Ermittlung der Gesamtimmissionen durch WEA berücksichtigten Windparks aufgelistet und auf 

Seite 23 die Immissionen sowie die Gegenüberstellung mit den Zielwerten des Kriteriums 3 der 

Checkliste Schall 2019 gezeigt. Im Anhang der Verbesserungsunterlagen sind Auszüge aus dem 

Messbericht der Eurofins NUA Umwelt GmbH (N190362/01BE) enthalten. Die bestehenden Im-

missionen der 3 WEA des WP GSB wurde bei der Zielwertermittlung nicht berücksichtigt, wodurch 

sich niedrigere Zielwerte – und damit ein höheres Schutzniveau – ergibt. 
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1.2 Geplante Änderungen 

Die Windenergie Groß-Schweinbarth GmbH plant auf dem Gemeindegebiet von Groß-Schwein-

barth die Erweiterung des Windparks Groß-Schweinbarth mit zurzeit drei Windkraftanlagen des 

Typs Vestas V150 mit je 4,2 MW Nennleistung (GSB-01, 02 und 03) um zwei weitere Windkraft-

anlage des Typs Vestas V162 mit 6,2 MW Nennleistung (GSB-04 und 05). Die maximale Ge-

samtleistung des Windparks Groß-Schweinbarth beträgt dann 25 MW. 

Das gegenständliche Vorhaben mit der Bezeichnung “Erweiterung Windpark Groß-Schweinbarth“ 

(Akronym Erweiterung WP GSB) umfasst folgende Bestandteile: 

• Errichtung und Betrieb von zwei Windkraftanlagen des Typs Vestas V162 mit einem Ro-

tordurchmesser von 162 m, einer installierten Generatorleistung von 6,2 MW und einer 

Nabenhöhe von 169 m. 

• Errichtung der windparkinternen Verkabelung und einer 30-kV-Schaltstation zum An-

schluss der weiteren Anlagen an die bestehende Netzableitung des WP GSB. Die Ein-

speisung der erzeugten Elektrizität erfolgt auf der 30-kV-Ebene im Umspannwerk Ga-

weinstal. 

• Errichtung von Kranstell- und Montageflächen sowie einer geeigneten Zuwegung für 

Transport, Montage und Betrieb der Windkraftanlage. 

• Errichtung von Eiswarn-Tafeln und Leuchten inkl. Verkabelung 

1.3 Grundlagen 

[1]  Anschreiben WST1-U-787/088-2023 vom 14.08.2023, AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN 
LANDESREGIERUNG, vom 14.08.2023 

[2]  Anschreiben WST1-U-787/126-2023 vom 23.10.2023 AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN 
LANDESREGIERUNG, vom 24.05.2002 

[3]  B0101 Technische Beschreibung zur Vorhabensänderung ERWEITERUNG WINDPARK 
GROSS-SCHWEINBARTH WKA GSB-04 & GSB-05 erstellt von Energiewerkstatt Verein vom 
08.08.2023 

[4]  B0501 Koordinatenliste und Höhenangaben, erstellt von Energiewerkstatt Verein vom 
16.05.2023 

[5]  D0302 Schalltechnische Untersuchung Erweiterung Windpark Großschweinbarth (WP GSB) 
durch Neuerrichtung der Windenergieanlagen GSB04 GSB05 Änderungsverfahren gemäß §18b 
nach UVP-G2000, erstellt von FCP Fritsch, Chiari & Partner ZT GmbH vom 16.10.2023 

[6]  B0303 Leistungsspezifikation Vestas Windenergieanlage V162 / 6200kW 50/60 Hz (0107-3707 
V01) vom 26.11.2021 

[7]  Checkliste Schall 2019 
[8]  TGA Lärmschutz zum 18b-Verfahren, WST1-U-787/047-2019, erstellt von Ing. Wolfgang Gratt vom 

September 2019 
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Die schalltechnischen Belange werden in der Einlage D0302 [5]  behandelt. 

1.4 Untersuchungsraum 

Die Immissionsprognosen und Beurteilungen werden für die nächstgelegenen Siedlungsbereiche 

durchgeführt.  

 

Die relevanten Immissionsbereiche werden durch diesen Untersuchungsraum abgedeckt. Die 

Abstände der geplanten WEA zu den Immissionspunkten werden folgendermaßen ausgewiesen. 

IP WEA Abstand [m] 

IP01 GSB-04 2210,9 

IP02 GSB-04 2739,4 

IP03 GSB-04 4908,2 

IP04 GSB-05 4965,0 

IP04a GSB-05 4519,5 

IP05 GSB-05 2163,0 

IP05a GSB-05 1937,2 

IP06 GSB-05 1736,7 

IP06a GSB-05 1649,8 

IP07 GSB-05 1978,3 

IP07a GSB-05 2412,6 
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Die Immissionsprognosen wurden für einen Bereich durchgeführt, dass die 35-dB-Isophone, ver-

ursacht durch betriebskausale Immissionen bei leistungsoptimierter Betriebsweise dargestellt 

werden können. 

 

1.5 Vorbelastung 

In der schalltechnischen Untersuchung wird auf die Messergebnisse der Untersuchung zur Ge-

nehmigung der bestehenden 3 Anlagen verwiesen und die für diese Genehmigung herangezo-

genen Messwerte zur Ableitung der Zielwerte der Checkliste Schall herangezogen. Damit wird 

das gleiche Schutzniveau wie in der ursprünglichen Genehmigung herangezogen. Für die Immis-

sionspunkte werden die folgenden Hintergrundgeräusche angeführt. 

IP 

Hintergrundgeräusch LHG [dB] 
bei Windgeschwindigkeit v10m [m/s] 

3 4 5 6 7 8 9 10 

IP 1, Klein Harras  28,0 29,9 31,7 33,5 35,3 37,1 39,0 40,8 

IP 2, Hohenruppersdorf  28,4 30,7 33,1 35,4 37,7 40,0 42,3 44,7 

IP 3, Matzen  27,5 28,9 30,4 31,9 33,3 34,8 36,2 37,7 

IP 4, Raggendorf  29,3 30,6 31,9 33,2 34,5 35,9 37,2 38,5 

IP 4a, Raggendorf  29,3 30,6 31,9 33,2 34,5 35,9 37,2 38,5 

IP 5, Parkring  29,2 31,2 33,1 35,1 37,0 39,0 40,9 42,9 

IP 5a, Bahnhof  29,2 31,2 33,1 35,1 37,0 39,0 40,9 42,9 

IP 6, Fürstengarten  28,7 30,3 32,0 33,6 35,3 36,9 38,6 40,2 

IP 6a, Haferlmühle  28,7 30,3 32,0 33,6 35,3 36,9 38,6 40,2 

IP 7, Bad Pirawarth  26,7 28,8 30,8 32,9 34,9 36,9 39,0 41,0 

IP 7a, Kuranstalt  26,7 28,8 30,8 32,9 34,9 36,9 39,0 41,0 
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1.6 Immissionen benachbarter Windparks 

In der schalltechnischen Projektierung werden die folgenden benachbarten Windparks berück-

sichtigt.  

Name Anzahl WEA Type Emission LW,A [dB] 

WP Matzen-Klein Harras II 3  Vestas V150  104,9 

WP Matzen-Klein Harras I 7  Vestas V90  104,8 

WP Hohenruppersdorf-Spannberg 6  Vestas V80  103,8 

WP Spannberg II 4  Vestas V112  106,5 

WP Spannberg III 4  Vestas V126  107,4 

WP Hohenruppersdorf II 10  Vestas V126  107,4 

WP Groß Schweinbarth 3  Vestas V150  104,9 

Die Lage der WP ist in Abbildung 8 der Einlage B0101 [3] ersichtlich. 

 

Bei den Berechnungen wurden die WEA des WP Hohenruppersdorf-Spannberg I berücksichtigt. 

Diese Anlagen wurden bzw. werden durch die genehmigten Windparks Hohenruppersdorf III und 

Spannberg IV ersetzt.  

Im Genehmigungsbescheid WST1-UG-12/071-2023 vom 02.11.2023 des Windparks Spannberg 

IV werden u.a. schallreduzierte Betriebsweisen für die Anlagen definiert. 

Im Bescheid WST1-UG-28/028-2021 vom 04.05.2021 werden für den WP Hohenruppersdorf III 

ebenfalls schallreduzierte Betriebsweisen vorgeschrieben.  
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Diese geänderten Windparks liegen in der Nähe des Immissionspunkte IP 2 des gegenständli-

chen Vorhabens. 
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In den Berechnungen wurden die folgenden Immissionen der benachbarten Windparks für den 

Vollbetrieb ab 6 m/s ausgewiesen. 

IP Immissionen benachbarter WEA LNB [dB] bei v10m = 6 - 10 m/s 

IP01 29,0 

IP02 36,0 

IP03 27,3 

IP04 26,0 

IP04a 27,5 

IP05 34,6 

IP05a 34,9 

IP06 34,0 

IP06a 27,2 

IP07 25,0 

IP07a 24,2 

Die maximalen Immissionen wurden am IP02 und an den IPs IP05, 05a und 06 ausgewiesen, 

wobei die Immissionen an den IPs IP05, 05a und 06 primär durch die bestehenden 3 WEA des 

WP GSB verursacht wurden. Im Bereich des IP02 wirken die Windparks Hohenruppersdorf III 

und Spannberg – die in der Projektierung noch als Windpark Spannberg-Hohenruppersdorf I be-

rücksichtigt wurden – maßgeblich ein. 
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Im TGA Lärmschutz des 18b-Verfahrens [8] wurden die folgenden Gesamtimmissionen (Tabelle 

Kumulation: Betriebskausale Immissionen aller WEA; Lr [dB] gerundet, Seite 10/22) ermittelt, 

diese beinhalten die Immissionen der WEA GSB 01-03. 

Immissionspunkt \ v10m[m/s] 3 4 5 6 7 8 9 10 

IP1 Klein Harras 23 25 32 35 36 36 36 36 

IP2 Hohenruppersdorf 29 32 40 42 43 43 43 43 

IP3 Matzen 24 26 31 33 34 34 34 34 

IP4 Raggendorf 21 24 29 32 33 33 33 33 

IP4a Raggendorf Einzelhaus 21 24 31 34 34 34 34 34 

IP5 Groß Schweinbarth Parkring 26 30 36 39 40 40 40 40 

IP5a Groß Schweinbarth Bhf 27 30 36 39 40 40 40 40 

IP6 Groß Schweinbarth Fürstengarten 26 29 35 39 39 39 39 39 

IP6a Haferlmühle 20 23 29 32 32 32 32 32 

IP7 Bad Pirawarth 19 22 28 31 31 32 32 32 

IP7a Bad Pirawarth Kuranstalt 18 21 27 30 31 31 31 31 

1.7 Zielwerte 

Da die Betriebsgeräusche von Windenergieanlagen mit zunehmenden Windgeschwindigkeiten 

ansteigen und andererseits auch die Umgebungsgeräusche ohne Windenergieanlagen windab-

hängig sind, ist es erforderlich, den Vergleich der relevanten Daten in Abhängigkeit von der Wind-

geschwindigkeit durchzuführen. Unter Berücksichtigung dieses Aspektes werden unter Zugrun-

delegung der Checkliste Schall 2019 [7] folgende Zielwerte formuliert: 

1) Unterhalb des Immissionsniveaus (LA,95-Bestand) von 35 dB nachts dürfen die betriebs-

kausalen Immissionen der WEA das windinduzierte Hintergrundgeräusch (LA,95) geringfü-

gig überschreiten. 

2) Im Pegelbereich des Immissionsniveaus (LA,95-Bestand) von 35 dB bis 45 dB nachts dür-

fen die betriebskausalen Immissionen der WEA in gleicher Höhe wie das windinduzierte 

Hintergrundgeräusch (LA,95) liegen. 

3) Ab einem Immissionsniveau (LA,95-Bestand) von 45 dB nachts darf die Anhebung durch 

betriebskausale Immissionen der WEA nur mehr max. 1 dB betragen (Irrelevanzkriterium 

zur Betriebsphase). 

Das messtechnisch ermittelte Hintergrundgeräusch bildet die Grundlage für die Ableitung der 

Zielwerte/Grenzwerte der Gesamtimmission in der Betriebsphase. Dies lässt sich – in Formeln 

gefasst – wie folgt präzisieren: 
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Unter Beachtung der vorstehenden Bedingungen leiten sich folgende Zielwerte für die „Ge-

samtimmission-Betriebsphase“ sowie nachfolgende Zielwerte für die „betriebskausalen Immissi-

onen allein“ in der Betriebsphase ab. 

IP 

Zielwerte Kriterium 1 ZWGI,K1 [dB] 
bei Windgeschwindigkeit v10m [m/s] 

3 4 5 6 7 8 9 10 

IP 1, Klein Harras  33,0 34,9 36,7 38,0 38,3 40,1 42,0 43,8 

IP 2, Hohenruppersdorf  33,4 35,7 38,0 38,4 40,7 43,0 45,3 46,0 

IP 3, Matzen  32,5 33,9 35,4 36,9 38,0 38,0 39,2 40,7 

IP 4, Raggendorf  34,3 35,6 36,9 38,0 38,0 38,9 40,2 41,5 

IP 4a, Raggendorf  34,3 35,6 36,9 38,0 38,0 38,9 40,2 41,5 

IP 5, Parkring  34,2 36,2 38,0 38,1 40,0 42,0 43,9 45,9 

IP 5a, Bahnhof  34,2 36,2 38,0 38,1 40,0 42,0 43,9 45,9 

IP 6, Fürstengarten  33,7 35,3 37,0 38,0 38,3 39,9 41,6 43,2 

IP 6a, Haferlmühle  33,7 35,3 37,0 38,0 38,3 39,9 41,6 43,2 

IP 7, Bad Pirawarth  31,7 33,8 35,8 37,9 38,0 39,9 42,0 44,0 

IP 7a, Kuranstalt  31,7 33,8 35,8 37,9 38,0 39,9 42,0 44,0 

 

IP 

Zielwerte Kriterium 2 ZWBI,K2 [dB] 
bei Windgeschwindigkeit v10m [m/s] 

3 4 5 6 7 8 9 10 

IP 1, Klein Harras  31,3 33,2 35,0 36,1 35,3 37,1 39,0 40,8 

IP 2, Hohenruppersdorf  31,7 34,0 36,3 35,4 37,7 40,0 42,3 40,1 

IP 3, Matzen  30,8 32,2 33,7 35,2 36,2 35,2 36,2 37,7 

IP 4, Raggendorf  32,6 33,9 35,2 36,3 35,4 35,9 37,2 38,5 

IP 4a, Raggendorf  32,6 33,9 35,2 36,3 35,4 35,9 37,2 38,5 

IP 5, Parkring  32,5 34,5 36,3 35,1 37,0 39,0 40,9 42,9 

IP 5a, Bahnhof  32,5 34,5 36,3 35,1 37,0 39,0 40,9 42,9 

IP 6, Fürstengarten  32,0 33,6 35,3 36,0 35,3 36,9 38,6 40,2 

IP 6a, Haferlmühle  32,0 33,6 35,3 36,0 35,3 36,9 38,6 40,2 

IP 7, Bad Pirawarth  30,0 32,1 34,1 36,2 35,1 36,9 39,0 41,0 

IP 7a, Kuranstalt  30,0 32,1 34,1 36,2 35,1 36,9 39,0 41,0 

Bedingungen zur Zielwertermittlung / Gesamtimmission 

Bereich 1 

 
wenn HG ≤ 33,0 dB dann folgt Anhebung darf + 5,0 dB betragen 

Übergang Bereich 1-2 wenn HG > 33,0 dB und 

HG ≤ 35,0 dB 
dann folgt Grenzwert = 38,0 dB 

Bereich 2 wenn HG > 35,0 dB und 

HG ≤ 43,0 dB 
dann folgt Anhebung darf + 3,0 dB betragen 

Übergang Bereich 2-3 wenn HG > 43,0 dB und 

HG ≤ 45,0 dB 
dann folgt Grenzwert = 46,0 dB 

Bereich 3 

 
wenn HG > 45 ,0 dB dann folgt Anhebung darf 1,0 dB betragen 
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1.8 Emissionen des Vorhabens 

Die Emissionen der WEA wurden in [5] auf Grundlage der Herstellerangaben [6] ermittelt. Die 

Emissionen finden sich auf Seite 20, der verwendete leistungsoptimierte Betriebsmodus wird mit 

PO6200 bezeichnet. 

Grundlage Modus 
Emissionen der WEA - Schallleistungspegel LW,A [dB] bei v10m [m/s]  

3 4 5 6 7 8 9 10 

Projekt PO6200 94,2 96,2 101,2 104,4 104,8 104,8 104,8 104,8 

Nachbe-
rechnung 

PO6200 94,2 96,6 101,1 104,4 104,8 104,8 104,8 104,8 

 

 

Eine Nachberechnung durch den SV zeigte bei der Windgeschwindigkeit v10m = 4 m/s geringfü-

gige Abweichungen im Zehntel-dB-Bereich. Diese sind jedoch für die Gesamtbeurteilung irrele-

vant 

Als Emissionsspektrum wurde das Referenzspektrum der Checkliste Schall 2019 [7] verwendet, 

wobei es in [5] als auf 0 dB normiertes Spektrum angegeben wird. 

Oktavmitten- 

frequenz [Hz] 
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k SUM 

LW,A [dB] 83,2 92,0 93,9 94,4 93,0 88,9 82,3 67,6 100,0 
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1.9 Immissionen des Vorhabens 

Auf Grundlage der Emissionen sowie der Lage der WEA und der Immissionspunkte wurden die 

Immissionen unter Berücksichtigung einer Ausbreitungsberechnung gemäß ÖNORM ISO 9613, 

Teil 2, durchgeführt. Es wurde hierzu die Software „SoundPLAN“ in der Version 9.0 verwendet. 

Für die Berechnung der Luftabsorption wurde die ISO 9613, Teil 1, herangezogen. 

Für die Immissionspunkte wurden die folgenden Immissionspegel – Beurteilungspegel inklusive 

Sicherheitszuschlag von 3 dB – ermittelt. 

IP 

Immissionen - Beurteilungspegel LBI [dB] 
bei Windgeschwindigkeit v10m [m/s] 

3 4 5 6 7 8 9 10 

IP 1, Klein Harras  16,7 18,7 23,7 26,9 27,3 27,3 27,3 27,3 

IP 2, Hohenruppersdorf  10,8 12,8 17,8 21,0 21,4 21,4 21,4 21,4 

IP 3, Matzen  4,7 6,7 11,7 14,9 15,3 15,3 15,3 15,3 

IP 4, Raggendorf  4,2 6,2 11,2 14,4 14,8 14,8 14,8 14,8 

IP 4a, Raggendorf  8,3 10,3 15,3 18,5 18,9 18,9 18,9 18,9 

IP 5, Parkring  16,9 18,9 23,9 27,1 27,5 27,5 27,5 27,5 

IP 5a, Bahnhof  18,8 20,8 25,8 29,0 29,4 29,4 29,4 29,4 

IP 6, Fürstengarten  19,1 21,1 26,1 29,3 29,7 29,7 29,7 29,7 

IP 6a, Haferlmühle  20,8 23,4 28,5 31,7 32,0 32,0 32,0 32,0 

IP 7, Bad Pirawarth  19,4 22,0 27,1 30,3 30,5 30,5 30,5 30,5 

IP 7a, Kuranstalt  17,2 19,7 24,8 28,0 28,3 28,3 28,3 28,3 

Unter Berücksichtigung der Emissionskorrektur erhöhen sich die Immissionen für die Windge-

schwindigkeit v10m = 4 m/s um 0,4 dB. Details zu den Ausbreitungsparametern und die Teilpegel 

der Anlagen sind in der schalltechnischen Untersuchung enthalten. Exemplarisch wird für den IP 

1 bei 10 m/s für die Anlage GSB04 ein Teilpegel von LA,eq = 21,9 dB und die Anlage GSB05 ein 

Teilpegel von LA,eq = 21,9 dB sowie ein Summenpegel von LA,eq = 24,3 dB ausgewiesen. 
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1.10 Einhaltung der Zielwerte 

In den folgenden Tabellen wird die Zielwerteinhaltung bei leistungsoptimierter Betriebsweise ge-

mäß Checkliste 2019 [7] nach beiden vorstehend angeführten Kriterien überprüft: 

IP 

Prüfung Einhaltung Zielwerte Kriterium 1 PRFZW,GI,K1 [dB] 
bei Windgeschwindigkeit v10m [m/s] 

3 4 5 6 7 8 9 10 

IP 1, Klein Harras  -4,7 -4,7 -4,4 -3,6 -2,4 -2,6 -2,7 -2,8 

IP 2, Hohenruppersdorf  -4,9 -4,9 -4,8 -2,8 -2,9 -2,9 -3,0 -1,3 

IP 3, Matzen  -5,0 -5,0 -4,9 -4,9 -4,6 -3,2 -3,0 -3,0 

IP 4, Raggendorf  -5,0 -5,0 -5,0 -4,7 -3,5 -3,0 -3,0 -3,0 

IP 4a, Raggendorf  -5,0 -5,0 -4,9 -4,7 -3,4 -2,9 -2,9 -3,0 

IP 5, Parkring  -4,8 -4,8 -4,4 -2,4 -2,5 -2,7 -2,8 -2,9 

IP 5a, Bahnhof  -4,6 -4,6 -4,2 -2,0 -2,3 -2,5 -2,7 -2,8 

IP 6, Fürstengarten  -4,5 -4,5 -4,0 -3,0 -1,9 -2,2 -2,5 -2,6 

IP 6a, Haferlmühle  -4,3 -4,2 -3,4 -2,2 -1,3 -1,8 -2,1 -2,4 

IP 7, Bad Pirawarth  -4,3 -4,2 -3,5 -3,1 -1,8 -2,1 -2,4 -2,6 

IP 7a, Kuranstalt  -4,5 -4,5 -4,0 -3,8 -2,2 -2,4 -2,6 -2,8 

 
 

IP 

Prüfung Einhaltung Zielwerte Kriterium 2 PRFZW,BI,K2 [dB] 
bei Windgeschwindigkeit v10m [m/s] 

3 4 5 6 7 8 9 10 

IP 1, Klein Harras  -14,6 -14,5 -11,3 -9,2 -8,0 -9,8 -11,7 -13,5 

IP 2, Hohenruppersdorf  -20,9 -21,2 -18,5 -14,4 -16,3 -18,6 -20,9 -18,7 

IP 3, Matzen  -26,1 -25,5 -22,0 -20,3 -20,9 -19,9 -20,9 -22,4 

IP 4, Raggendorf  -28,4 -27,7 -24,0 -21,9 -20,6 -21,1 -22,4 -23,7 

IP 4a, Raggendorf  -24,3 -23,6 -19,9 -17,8 -16,5 -17,0 -18,3 -19,6 

IP 5, Parkring  -15,6 -15,6 -12,4 -8,0 -9,5 -11,5 -13,4 -15,4 

IP 5a, Bahnhof  -13,7 -13,7 -10,5 -6,1 -7,6 -9,6 -11,5 -13,5 

IP 6, Fürstengarten  -12,9 -12,5 -9,2 -6,7 -5,6 -7,2 -8,9 -10,5 

IP 6a, Haferlmühle  -11,2 -10,2 -6,8 -4,3 -3,3 -4,9 -6,6 -8,2 

IP 7, Bad Pirawarth  -10,6 -10,1 -7,0 -5,9 -4,6 -6,4 -8,5 -10,5 

IP 7a, Kuranstalt  -12,8 -12,4 -9,3 -8,2 -6,8 -8,6 -10,7 -12,7 

 
 
  



Gz:230901SV Projekt: Erweiterung WP GSB Seite: 17 von 20 

 Datei:WST1-U-787_WP-GSB_18b_LS_REV1.docx Datum: 06.02.24 

   

 

SV GRATT GmbH, 4175 Herzogsdorf, Friedrich Gulda Weg 3, FN: 396792v, LG Linz 

 

 

1.11 Gesamtimmissionen durch WEA 

Nachfolgende Tabelle zeigt die in der Projektierung angeführten Immissionen aller WEA, wobei 

für die benachbarten Anlagen die maximale Emission für alle Windgeschwindigkeiten berücksich-

tigt wurde. 

IP 

Gesamtimmissionen - Beurteilungspegel LSUM [dB] 
bei Windgeschwindigkeit v10m [m/s] 

3 4 5 6 7 8 9 10 

IP 1, Klein Harras  29,2 29,4 30,1 31,1 31,2 31,2 31,2 31,2 

IP 2, Hohenruppersdorf  36,0 36,0 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 

IP 3, Matzen  27,3 27,3 27,4 27,5 27,6 27,6 27,6 27,6 

IP 4, Raggendorf  26,0 26,0 26,1 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 

IP 4a, Raggendorf  27,6 27,6 27,8 28,0 28,1 28,1 28,1 28,1 

IP 5, Parkring  34,7 34,7 35,0 35,3 35,4 35,4 35,4 35,4 

IP 5a, Bahnhof  35,0 35,1 35,4 35,9 36,0 36,0 36,0 36,0 

IP 6, Fürstengarten  34,1 34,2 34,7 35,3 35,4 35,4 35,4 35,4 

IP 6a, Haferlmühle  28,1 28,7 30,9 33,0 33,2 33,2 33,2 33,2 

IP 7, Bad Pirawarth  26,1 26,8 29,2 31,4 31,6 31,6 31,6 31,6 

IP 7a, Kuranstalt  25,0 25,5 27,5 29,5 29,7 29,7 29,7 29,7 

Die Immissionen des Vorhabens sind für den ungünstigsten Immissionspunkt IP02 mit maximal 

LBI = 21,4 dB ermittelt worden. In der Projektierung wird hierzu eine Veränderung um 0,1 dB 

ausgewiesen. Damit kann aus fachlicher Sicht festgehalten werden, dass auch bei Berücksichti-

gung der genehmigten Anlagen der Windparks Hohenruppersdorf III und Spannberg IV die Ziel-

werte des Kriteriums 3 der Checkliste Schall eingehalten werden können und bzw. oder die Ge-

samtimmissionen durch das Vorhaben nicht relevant verändert werden.  

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der betriebskausalen Immissionen aus [8] errechnen sich 

die folgenden Gesamtimmissionen. 

IP 

Gesamtimmissionen - Basis TGA 2019 - Beurteilungspegel LSUM [dB] 
bei Windgeschwindigkeit v10m [m/s] 

3 4 5 6 7 8 9 10 

IP 1, Klein Harras  23,9 25,9 32,6 35,6 36,5 36,5 36,5 36,5 

IP 2, Hohenruppers-
dorf  

29,1 32,1 40,0 42,0 43,0 43,0 43,0 43,0 

IP 3, Matzen  24,1 26,1 31,1 33,1 34,1 34,1 34,1 34,1 

IP 4, Raggendorf  21,1 24,1 29,1 32,1 33,1 33,1 33,1 33,1 

IP 4a, Raggendorf  21,2 24,2 31,1 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1 

IP 5, Parkring  26,5 30,3 36,3 39,3 40,2 40,2 40,2 40,2 

IP 5a, Bahnhof  27,6 30,5 36,4 39,4 40,4 40,4 40,4 40,4 

IP 6, Fürstengarten  26,8 29,7 35,5 39,4 39,5 39,5 39,5 39,5 

IP 6a, Haferlmühle  23,4 26,2 31,8 34,9 35,0 35,0 35,0 35,0 

IP 7, Bad Pirawarth  22,2 25,0 30,6 33,7 33,8 34,3 34,3 34,3 

IP 7a, Kuranstalt  20,6 23,4 29,0 32,1 32,9 32,9 32,9 32,9 

Es zeigt sich, dass durch die gegenständlichen WEA GSB 04 und 05 für den IP02 keine Verän-

derungen im Windgeschwindigkeitsbereich ab 5 m/s zu erwarten sind. Die Zielwerteinhaltung für 

das Kriterium 3 ist in nachstehender Tabelle ersichtlich. 
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IP 

Prüfung Einhaltung Zielwerte Kriterium 3 PRFZW,K3 [dB] 
bei Windgeschwindigkeit v10m [m/s] 

3 4 5 6 7 8 9 10 

IP 1, Klein Harras  -16,1 -14,1 -8,4 -6,4 -6,5 -7,5 -8,5 -8,5 

IP 2, Hohenruppers-
dorf  

-10,9 -7,9 -1,0 0,0 0,0 -1,0 -2,0 -2,0 

IP 3, Matzen  -15,9 -13,9 -9,9 -8,9 -8,9 -9,9 -10,9 -10,9 

IP 4, Raggendorf  -18,9 -15,9 -11,9 -9,9 -9,9 -10,9 -11,9 -11,9 

IP 4a, Raggendorf  -18,8 -15,8 -9,9 -7,9 -8,9 -9,9 -10,9 -10,9 

IP 5, Parkring  -13,5 -9,7 -4,7 -2,7 -2,8 -3,8 -4,8 -4,8 

IP 5a, Bahnhof  -12,4 -9,5 -4,6 -2,6 -2,6 -3,6 -4,6 -4,6 

IP 6, Fürstengarten  -13,2 -10,3 -5,5 -2,6 -3,5 -4,5 -5,5 -5,5 

IP 6a, Haferlmühle  -16,6 -13,8 -9,2 -7,1 -8,0 -9,0 -10,0 -10,0 

IP 7, Bad Pirawarth  -17,8 -15,0 -10,4 -8,3 -9,2 -9,7 -10,7 -10,7 

IP 7a, Kuranstalt  -19,4 -16,6 -12,0 -9,9 -10,1 -11,1 -12,1 -12,1 

1.12 Auswirkungen in der Bauphase 

In der schalltechnischen Untersuchung sind Betrachtungen zur Bauphase enthalten. Es werden 

die zu erwartenden Immissionen bei Baustellenbetrieb, der nur während der Tagzeit von 06:00 

bis 19:00 Uhr vorgesehen ist, enthalten. Die maximalen Emissionen sind mit LW,A,eq = 115 dB 

ausgewiesen. Die geplante neue Netzableitung ist nur zwischen den Anlagen GSB03 (Bestand) 

und den Neuanlagen vorgesehen. 

Die Immissionen bei Bautätigkeiten sind auf Grund der großen Abstände zu den Anrainerberei-

chen Immissionspegel in einer Größenordnung von LA,eq < 45 dB zu erwarten. Unter Berücksich-

tigung eines Anpassungswerts von 5 dB, wie dies in der ÖAL Richtlinie Nummer 3, Blatt 1, vor-

gesehen ist, errechnen sich Beurteilungspegel von Lr,Bau < 50 dB. 

Damit liegen die Immissionen unterhalb der Planungsrichtwerte gemäß Flächenwidmung und die 

Anforderungen der ÖAL Richtlinie Nummer 3, Blatt 1, können eingehalten werden. 

Für die Hauptbauphase wurde zudem ein Verkehrsaufkommen von 39 Lkw pro Tag berücksichtigt 

und die Auswirkungen im übergeordneten Netz dargestellt. Bei der Gegenüberstellung wurde der 

Verkehr eines mittleren Tages (JDTV) mit den 39 Fahrten im Tageszeitraum verglichen. Bei einer 

Aufteilung der Vorbelastung auf den Tages-, Abend und Nachtzeitraum errechnen sich höhere 

Veränderungen, die jedoch in einer Größenordnung von < 1,5 dB liegt. Selbst bei alleiniger Be-

trachtung des Lkw-Verkehrs sind Veränderungen von < 2,0 dB zu erwarten. Die Anforderungen 

der Checkliste Schall können damit erfüllt werden. 
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2 Gutachten 

Die in der schalltechnischen Projektierung [5] behandelten Themen zum Fachbereich Lärmschutz 

weisen einen angemessenen Grad an Qualität, Detaillierung, Transparenz und Nachvollziehbar-

keit auf. Die Bearbeitung erfolgte unter Anwendung facheinschlägiger Richtlinien und Normen. 

Die Zuverlässigkeit der Software „SoundPlan“ wurde durch die erfolgreiche Teilnahme an Ring-

versuchen nachgewiesen.  

Die ausgewiesenen Ergebnisse zu den betriebskausalen Immissionen basieren auf Herstelleran-

gaben [6] hinsichtlich der relevanten Emissionsdaten und wurden immissionsseitig mit einem Si-

cherheitszuschlag von + 3 dB beaufschlagt. Überdies wurde das tieffrequente Frequenzspektrum 

gemäß Checkliste Schall 2019 [7] zugrunde gelegt, wodurch sich eine zusätzliche Sicherheits-

marge ergibt. 

Es ist festzuhalten, dass die – auf Basis der Checkliste Schall 2019 [7] abgeleiteten – Schutzziele 

in der Prognose eingehalten werden. Dabei können die gegenständlichen WEA des Windparks 

Erweiterung GSB in den Tages-, Abend- und Nachtstunden unter der Voraussetzung der Einhal-

tung der zugrunde gelegten Emissionsdaten leistungsoptimiert betrieben werden. Bei er Ermitt-

lung der Zielwerte wurden die bestehenden Immissionen der 3 WEA des WP GSB nicht berück-

sichtigt, wodurch sich strengere Zielwerte ergeben, wie dies der derzeitige Stand der Technik 

vorsieht. Angemerkt wird, dass bei Einhaltung der Zielwerte im kritischen Nachtzeitraum auch in 

den Abend- und Tagzeiten Zielwerteinhaltung vorliegt. Dies ergibt sich durch höhere Hintergrund-

geräusche Tag/Abend im Vergleich zur Nacht, wobei jedoch unverändert, maximale betriebskau-

sale Immissionen einwirken.  

Zu Immissionen durch Infraschall wird festgestellt, dass bei den gegebenen Abständen der Wind-

energieanlagen zu den nächstgelegenen Immissionspunkten betriebskausale Immissionen weit 

unterhalb der Wahrnehmbarkeitsgrenzen und somit in vernachlässigbarer Größenordnung lie-

gen.  

Zusammenfassend spricht daher aus schalltechnischer Sicht nichts gegen die geplante 

Erweiterung des Windparks Groß-Schweinbarth. Dieses Ergebnis ist an eine befund- und 

projektgemäße Ausführung und insbesondere an die Einhaltung der zugrunde gelegten 

Emissionen gebunden.  
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